
Anlage 1 zur Vorlage 0447/2018/DS 

Beihilfeanträge, über die gemäß 3.3.4 der Sportfördergrundsätze der Schul-, Kultur- und Sportausschuss zu 

befinden hat (Baumaßnahmen ab 10.000 EUR, Gerätebeschaffung ab 5.000 EUR): 

TS Einfeld: Gasheizung (11.674,02 EUR) 
Dem TS Einfeld ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 25% der Kosten, 
höchstens jedoch 2.918 EUR, zu gewähren. 

Begründung des Vereins: 
Sanierung des Behelfsheim nach dem Niederbrand des Sportheimes am 03.09.2019.  

 

Schützenverein Neumünster: Geschossfänge (16.679,56 EUR) 
Dem Schützenverein Neumünster ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 25% 
der Kosten, höchstens jedoch 4.169 EUR, zu gewähren. 
Begründung des Vereins: 
Erneuerung der Geschossfänge auf dem Pistolenstand 2 zur Aufrechterhaltung des Schießsportes. 

 

 


